
EU-TAXONOMIE: BEDEUTENDE  
AUSWIRKUNGEN AUCH FÜR  
MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN 

Die sog. EU-Taxonomie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ökologischen 

Zielen, die von der Europäischen Union festgelegt wurden. Dabei handelt es sich um 

ein Klassifizierungssystem, das darauf ausgerichtet ist, Unternehmen und Investoren 

bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Geschäftsaktivitäten und Investitionen zu 

unterstützen und entsprechendes Vertrauen zu schaffen. Darüber hinaus soll sie dazu 

beitragen, die Nachhaltigkeitsrisiken in Unternehmen zu minimieren.
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2. AUSGABE 2023

Nachhaltigkeit im Mittelstand 

RAHMENWERKE IN DER  
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG

Jahrzehntelang basierte die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen auf Freiwillig-

keit. Unternehmen haben die Mehrwerte der Nachhaltigkeitsberichterstattung für sich ge-

nutzt und dadurch ihre Marktposition verbessert sowie ihr Ansehen bei Geschäftspartnern 

und Mitarbeitern erhöht. Zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (oft auch CR-, CSR-, 

Personal-, Sozial-, Umweltberichte) wurden häufig nationale oder internationale Rahmenwer-

ke genutzt. Etablierte Rahmenwerke geben Orientierung bei der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung. Sie geben eine bestimmte Struktur und Form und die Inhalte vor und sorgen damit 

für Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und Verständlichkeit. 
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INTERNATIONAL ANERKANNT: 

DIE GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

Die seit 1997 bestehende Global Reporting Initiative 

(GRI) ist aktuell der international anerkannteste Stan-

dard für Nachhaltigkeitsberichte. Die GRI-Standards 

repräsentieren die global beste Praxis für die öffentli-

che Berichterstattung zu verschiedenen ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen. Die 

GRI-Standards sind ein modulares System miteinander 

verbundener Standards. Es bestehen drei Serien von 

Standards, die den Berichterstattungsprozess unter-

stützen. Die GRI-Universalstandards gelten für alle Or-

ganisationen, die GRI-Branchenstandards richten sich 

an bestimmte Branchen und die GRI-Themenstandards 

enthalten Angaben zu einem bestimmten Thema. Die 

Anwendung dieser Standards zur Bestimmung der 

wesentlichen (relevanten) Themen hilft Organisatio-

nen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

ENTSPECHENSERKLÄRUNG DES DEUTSCHEN 

NACHHALTIGKEITS KODEX 

In Deutschland berichten derzeit auch viele Unterneh-

men in Form einer Entsprechenserklärung des Deut-

schen Nachhaltigkeits Kodex (DNK). Der DNK wurde 

2010 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Politik, des Finanzmarkts, 

Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in einem Dialog-Prozess entwickelt. Er wird mit 

Mitteln des Bundeskanzleramts finanziert. Es existie-

ren aktuell über 950 DNK-Anwenderunternehmen. 

Der DNK greift für einzelne Kennzahlen die Standards 

der GRI auf. 
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NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE 

MACHT NICHTFINANZIELLE ERKLÄRUNG FÜR 

BESTIMMTE UNTERNEHMEN ZUR PFLICHT 

Seit 2017 findet die sog. Non-Financial-Reporting Di-

rective (NFRD) in Deutschland Anwendung. Diese EU-

Richtlinie verpflichtet zunächst große kapitalmarktori-

entierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiten-

den und bestimmte andere Unternehmen von 

öffentlichem Interesse, die Lageberichterstattung um 

eine nichtfinanzielle Erklärung zu erweitern. Die nicht-

finanzielle Erklärung muss Informationen über Um-

welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 

der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung enthalten. 

VEREINHEITLICHUNG DURCH DIE CORPORATE 

SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE 

Aufgrund mangelnder Einheitlichkeit und fehlender 

Vergleichbarkeit sowie teils fehlender Offenlegung re-

levanter Informationen veröffentlichte die Europäische 

Kommission im Zuge des Green Deals im April 2021 

ihren Vorschlag zur Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD), welche die bisherige NFRD ablöst. 

Die CSRD wurde schließlich am 16.12.2022 offiziell im 

Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist bereits Anfang 

2023 in Kraft getreten. 

Die Richtlinie ist nun innerhalb von 18 Monaten von 

den jeweiligen Gesetzgebern in der EU in nationales 

Recht umzusetzen. U. a. das deutsche Handelsgesetz-

buch (HGB) wird bis Juli 2024 entsprechend überarbei-

tet. 

EU-TAXONOMIE SCHREIBT SECHS  

UMWELT BEZOGENE ZIELBEREICHE VOR

Die im Rahmen der EU-Taxonomie darzulegenden Inhal-

te sind in sechs umweltbezogene Zielbereiche unterteilt:

1.   Klimaschutz

2.  Anpassung an den Klimawandel

3.  Nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- 

und Meeresressourcen

4.  Übergang zur Kreislaufwirtschaft

5.  Vermeidung und Reduzierung von Umweltver-

schmutzung 

6.  Schutz und Wiederherstellung der biologischen Viel-

falt und Ökosysteme. 

MITTELSTAND AUCH BETROFFEN

Die explizite Offenlegungspflicht betraf ab 2021 vor-

erst Unternehmen, die laut EU-Recht in den Anwen-

dungsbereich der NFRD (Non-Financial Reporting 

Directive) fielen, also große, kapitalmarktorientierte 

Unternehmen. Durch die Einführung der europäischen 

CSRD-Richtlinie wird jedoch der Anwendungskreis für 

die EU-Taxonomie erheblich erweitert und betrifft  

ab 2025 auch große mittelständische Unternehmen, 

für die sich dadurch verschiedene Herausforderungen 

ergeben. 

KENNZAHLEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Im Fokus der Berichterstattung stehen drei Kennzah- 

len je Umweltziel. Unternehmen müssen angeben, zu  

welchem Teil ihre Umsatzerlöse, Investitionsausgaben 

(CapEx) und bestimmte Betriebsausgaben (OpEx) mit 

Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die sämtliche 

technische Bewertungskriterien (wesentlicher Beitrag 

zum Umweltziel, Vermeidung erheblicher Beeinträch-

tigungen anderer Umweltziele (DNSH)) und den Min-

destschutz erfüllen. Die Kennzahlen müssen in einer 

vorgegebenen tabellarischen Struktur dargestellt und 

um qualitative Kontextinformationen erweitert werden.

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die 

relevanten Daten zu identifizieren und zu sammeln. 

Die zentralen Schritte sind die Betroffenheitsanalyse 

bzw. technische Bewertung und das sog. Mapping der 

bereits angesprochenen KPIs (Umsätze, CapEx, OpEx) 

mit den EU-Taxonomie Tätigkeiten. 

Im Rahmen der Betroffenheitsanalyse sollte zunächst 

identifiziert werden, welche Aktivitäten gemäß der 

EU-Taxonomie auf das eigene Unternehmen zutref-

fen. Dabei sollten nicht nur das Kerngeschäft, son-

dern auch unterstützende Prozesse (z. B. Strom- 

gewinnung oder Logistik) und Investitionsprojekte  

(z. B. Gebäudesanierung) innerhalb des Unterneh-

mens berücksichtigt werden.

EU-TAXONOMIE BEI FINANZIERUNGEN  

RELEVANT

Im Hinblick auf die Kreditvergabe an mittelständische 

Unternehmen kann die EU-Taxonomie dazu beitragen, 

die Kreditvergabepraktiken von Banken zu verändern. 

Finanzmarktakteure müssen offenlegen, wie hoch der 

Anteil ihres Finanzierungsportfolios bzw. ihrer Investi-

tionen ist, die den Kriterien der Taxonomie entspre-

chen. Diese Kennzahlen können entsprechend aber nur 

berechnet werden, wenn die Finanzmarktakteure wis-

sen, ob die Unternehmenskredite für wirtschaftliche 

Tätigkeiten genutzt werden, die den Taxonomie-Krite-



rien entsprechen, also „grün“ sind. Der Kreditnehmer 

muss folglich genau das offenlegen. Dies bedeutet, 

dass vor allem die Unternehmen profitieren, die  

Angaben zur Taxonomie machen (müssen) und ent-

sprechend hohe Quoten für Taxonomiekonformität 

ausweisen können. Nachteile können entsprechend 

für Unternehmen entstehen, die nicht unmittelbar 

unter den Anwendungskreis von CSRD und Taxo-

nomie-Ver ordnung fallen, und für solche Unterneh-

men, die wenig relevante Geschäftstätigkeiten auf- 

weisen, da sie unter Umständen als höheres Risiko 

eingestuft werden. 

AUFWÄNDIGE DATENSAMMLUNG, DIE ABER 

MEHRWERTE BRINGT

Die EU-Taxonomie birgt sowohl Chancen als auch  

Risiken. Letztere finden sich vor allem in der Komplexi-

tät, die die Verordnung mit sich bringt. Unternehmen 

müssen umfassende Datenerhebungen und -analy- 

sen durchführen, um nachhaltige Aktivitäten zu identi-

fizieren und zu kennzeichnen. Für mittelständische 

Unternehmen, die nicht über die erforderlichen Res-

sourcen verfügen, kann dies eine große Herausforde-

rung darstellen und mit erheblichen Kosten verbunden 

sein. Die EU-Taxonomie ist Teil eines großen Plans der 

EU, die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Unter-

nehmen, die sich frühzeitig mit dem Thema Nachhal-

tigkeit auseinandersetzen und sich an die Taxonomie 

anpassen, können sich auch auf zukünftige Regu- 

lierungen vorbereiten, die Transformation ihrer Ge-

schäftsmodelle vorantreiben und damit langfristig 

wettbewerbsfähiger werden.

WEITERE VIER UMWELTZIELE WURDEN ALS  

ENTWURF VERÖFFENTLICHT

Am 05.04.2023 veröffentlichte die EU-Kommission  

die Entwürfe der delegierten Rechtsakte der vier wei-

teren Umweltziele. Bis zum 03.05.2023 wurde eine 

Konsultationsfrist zu den Entwürfen zu den weiteren 

Umweltzielen nachhaltige Nutzung und Schutz der 

Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Bekämpfung der 

Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wieder- 

herstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosyste-

me eingeräumt. Zudem wurden Änderungen zu den 

bestehenden beiden Klimazielen vorgeschlagen. Eine 

Verabschiedung durch die Kommission soll bis Ende 

des zweiten Quartals 2023 erfolgen. 

Die CSRD sieht sowohl eine deutliche Ausweitung des 

Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen als auch 

eine grundlegende Überarbeitung der zu berichten-

den Inhalte in Form verpflichtender Standards (den 

„European Sustainability Reporting Standards“- ESRS) 

vor. 

CSRD FÜR GROSSE UNTERNEHMEN 

AB 2025 PFLICHT 

Für das Geschäftsjahr 2025 haben alle großen Unter-

nehmen umfangreiche Nachhaltigkeitsinformationen 

offenzulegen. In Deutschland werden mindestens Ka-

pitalgesellschafte und diesen über § 264a HGB gleich-

gestellten Personenhandelsgesellschaften berichts-

pflichtig, die als große Gesellschaften gelten. Große 

Gesellschaften sind solche, die mindestens zwei der 

drei folgenden Merkmale überschreiten:

› 20 Mio. Euro Bilanzsumme,

› 40 Mio. Euro Umsatzerlöse,

› im Jahresdurchschnitt mindestens 250 Arbeitneh-

mer.

KMU SPÄTESTENS AB 2028 BETROFFEN 

Im darauffolgenden Geschäftsjahr, beginnend ab dem 

01.01.2026, wird der Kreis der betroffenen Unterneh-

men auch auf kapitalmarktorientierte KMU erweitert. 

Allerdings wurde eine zweijährige Übergangsphase 

eingeräumt, so dass eine erstmalige Anwendung für 

KMU spätestens im Geschäftsjahr 2028 verpflichtend 

sein wird.
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Hinweis: Auch diejenigen Unternehmen, die sich 

bisher noch nicht mit einer Form der Nachhaltig-

keitsberichterstattung befasst haben, sollten sich 

schon jetzt mit der Thematik vertraut machen. 

Auch wenn es bis zur erstmaligen Anwendung 

noch eine gewisse Zeit dauert, sollten die zu tref-

fenden Vorbereitungen nicht unterschätzt werden.
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